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I.

20021
Verwendung von Recyclingpapier

im Geschäftsbereich des Ministeriums für
Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-

Westfalen
RdErl. d. Ministeriums für Inneres und Kommunales 

– 55.22.00.03 –
v. 12. 11. 2012

Ziel

Die Verwendung von Recyclingpapier soll im Geschäfts-
bereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
die Regel bilden. Hierfür sprechen insbesondere Kosten-
gründe, da Recyclingpapier bis zu einem 80er-Weißegrad 
deutlich weniger kostet als entsprechendes Frischfaser-
papier. Darüber hinaus entspricht die Verwendung von 
Recyclingpapier der Intention des Landesabfallgesetzes, 
bei der Verwendung von Arbeitsmaterialien Produkte zu 
bevorzugen, die rohstoffschonend und abfallarm oder 
aus Abfällen hergestellt sind. Die Berücksichtigung von 
Aspekten des Umweltschutzes, insbesondere auch bei 
Aufträgen im Bereich der Beschaffung von Papier, wird 
zudem mit Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, 
Mittelstand und Energie vom 12. 4. 2010 (MBl. NRW. 
S. 296) vorgegeben.

Die Verwendung von Recyclingpapier wird daher fl ä-
chendeckend in allen Behörden und Einrichtungen und 
auf allen Hierarchieebenen des Geschäftsbereichs ver-
bindlich vorgegeben. 

Umsetzung

Für Ausdrucke an Druckern sowie Kopierern ist Recyc-
lingpapier nach RAL-UZ 14 / DIN EN 12281 zu verwen-
den. Das vom Landeseinkauf Papier beschaffte Papier 
erfüllt diese Voraussetzung. Dabei ist grundsätzlich Re-
cyclingpapier mit 80er-Weiße einzusetzen; die Verwen-
dung von Recyclingpapier geringerer Weißegrade bleibt 
möglich. Der Einsatz von Recyclingpapier höherer Weiß-
egrade bzw. von sogenanntem holzfreien Papier ist nur 
in sachlich begründeten Ausnahmefällen zulässig, z. B. 
wenn Schriftgut an Empfänger außerhalb der Verwal-
tung geht und zudem einen repräsentativen Charakter 
aufweist.

Wenn bisher im Rahmen des zentralen Einkaufs soge-
nanntes holzfreies Papier (weiß) bezogen wurde, ist be-
reits ab dem 1. 1. 2013 Recyclingpapier der 70er- oder 
80er-Weiße abzurufen. Der Landeseinkauf Papier hat 
die Möglichkeit dieses Wechsels mit den Lieferfi rmen 
vereinbart. Dienststellen, die bisher Recyclingpapier hö-
herer Weißegrade (90er- oder 100er-Weiße) bezogen ha-
ben, sind gehalten, den von ihnen vormals gemeldeten 
Bedarf vertragsgemäß bis zum 30. 6. 2013 abzunehmen 
und erst im Rahmen der nächsten Bedarfsabfrage (im 
Dezember 2012 für Lieferungen ab 1. 7. 2013) ihren Be-
darf an Recyclingpapier der niedrigeren Weißegrade und 
ggf. Recycling-Farbpapiere zu melden.

Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am 1. Dezember 2012 in Kraft 
und am 30. November 2017 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 690

2056
Wahllichtbildvorlage im Strafverfahren

RdErl. des Ministeriums Inneres und Kommunales 
– 42 – 62.09.08 (6407) – 

v. 5. 11. 2012

Der RdErl. des Innenministeriums NRW v. 12. 3. 2006 
(MBl. NRW. S. 283) wird im Einvernehmen mit dem Jus-
tizministerium wie folgt geändert:

1. Nummer 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 1.1 wird wie folgt neu gefasst:

    „Wahllichtbildvorlagen dienen der Identifi zierung 
von namentlich bekannten Personen als Tatver-
dächtige durch Zeuginnen und Zeugen in straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren. Sie haben ei-
nen hohen Beweiswert.“

  b)  Nummer 1.2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

    „Die beweiskräftige Verwertung der Ergebnisse 
von Wahllichtbildvorlagen setzt insbesondere vo-
raus, dass den Zeuginnen und Zeugen eine unbe-
einfl usste Entscheidung zwischen mehreren Alter-
nativen darüber möglich war, ob die oder der Tat-
verdächtige auf den vorgelegten Lichtbildern ab-
gebildet war.“

  c)  In Nummer 1.3 werden vor dem Wort „Zeugen“ 
die Wörter „Zeuginnen und“ eingefügt.

  d)  Nummer 1.4 wird wie folgt geändert:

    aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

    „Die Zeuginnen und Zeugen entscheiden bei 
Vorlage jedes einzelnen und vor Präsentation 
des nächsten Lichtbildes unmittelbar, ob dies 
die von ihnen zu identifi zierende Person ab-
bildet. “

    bb) Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben.

    cc) Folgender Satz wird angefügt:

      „Die Wahllichtbildvorlage ist auch im Falle 
der Identifi zierung einer Person weiter 
durchzuführen und erst zu beenden, wenn 
den Zeuginnen und Zeugen alle, jedoch min-
destens acht, Lichtbilder vorgezeigt wur-
den.“

2.  Nummer 2 wird wie folgt geändert:

  a)  Nummer 2.6 wird wie folgt neu gefasst:

    „Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
NRW gewährleistet die technische Verfügbarkeit 
dieser Datenbank.“

  b)  In Nummer 2.7 Satz 1 werden die Wörter „und 
-einrichtungen“ gestrichen.

3.  Nummer 4 wird wie folgt neu gefasst:

  a)  Nummer 4.2 Sätze 1, 2 und 3 werden wie folgt neu 
gefasst:

    „Soll durch die Wahllichtbildvorlage geklärt wer-
den, ob eine namentlich bekannte Person tatver-
dächtig oder tatbeteiligt ist, so ist den Zeuginnen 
und Zeugen ein Lichtbild dieser Person sowie von 
sieben weiteren Personen gleichen Geschlechts, 
ähnlichen Alters und ähnlicher Erscheinung vor-
zulegen. Dies hat so zu erfolgen, dass die Zeugin-
nen und Zeugen dabei nicht bereits aus der Art 
und Weise der Vorlage Hinweise ableiten können, 
gegen welche der abgebildeten Personen sich der 
Tatverdacht richtet. Die freie Auswahlentschei-
dung von Zeuginnen und Zeugen darf auch nicht 
durch äußerliche Abweichungen des Lichtbildes 
der bzw. des Tatverdächtigen von den Vergleichs-
lichtbildern beeinfl usst sein.“

  b)  Nummer 4.2 Satz 5 wird wie folgt neu gefasst:

    „Hierzu sind ggf. auch Form und Layout des 
Lichtbildes der bzw. des Tatverdächtigen den ent-
sprechenden Merkmalen der Vergleichsbilder an-
zupassen, ohne jedoch das Aussehen der abgebil-
deten Person zu verändern.“

  c)  Nummer 4.3 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

    „Hat eine Zeugin oder ein Zeuge die Tatverdäch-
tige bzw. den Tatverdächtigen im Tatzusammen-
hang kurz wahrgenommen, sind die objektiven 
Kriterien aktenkundig zu machen, mit denen die 
Zeugin oder der Zeuge das Wiedererkennen be-
gründet.“

  d)  Nummer 4.4 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

    „Sie kann auch durch Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamte erfolgen, die zum le-
senden Zugriff auf diese Anwendung berechtigt 
sind.“
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4.  Nummer 5 wird wie folgt neu gefasst: 

  „Das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und 
Personalangelegenheiten der Polizei NRW gewähr-
leistet ein fachspezifi sches Fortbildungsangebot.“

– MBl. NRW. 2012 S. 690

224
Änderung der 

Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Erhaltung 

und Pfl ege von Denkmälern 
(Förderrichtlinien Denkmalpfl ege)

RdErl. d. Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtent-
wicklung und Verkehr – V A 4 – 42.19 

v. 12. 10. 2012

1.  Der RdErl. des Ministeriums für Städtebau und Woh-
nen, Kultur und Sport vom 5. 6. 2003 (MBl. NRW. 
S. 605) zuletzt geändert durch RdErl. vom 12. 10. 2007 
(MBl. NRW. S. 740) wird wie folgt geändert:

 Nr. 9.2 erhält folgende Fassung:

 „Die Geltungsdauer ist auf den 31. 12. 2017 befristet.“

2.  Dieser Erlass tritt am Tag nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 691

74
Notifi zierung von Untersuchungsstellen 
nach Klärschlamm-, Bioabfall-, Altholz- 

und Altölverordnung
RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– IV-3-958.02 –
v. 8. 10. 2012

1
Dieser Erlass regelt das Verfahren zur Notifi zierung (Zu-
lassung, Anerkennung) von Untersuchungsstellen in der 
Abfallwirtschaft und die Umsetzung der „Bekanntma-
chung der Verwaltungsvereinbarung über den Kompe-
tenznachweis und die Notifi zierung von Prüfl aboratorien 
und Messstellen im gesetzlich geregelten Umweltbereich 
und der Vereinbarung der Länder mit beteiligten Akkre-
ditierungsstellen zur Zusammenarbeit bei der Akkredi-
tierung und Notifi zierung von Prüfl aboratorien und 
Messstellen im gesetzlich geregelten Umweltbereich“ 
vom 30. 10. 2002 (BAnz. S.25450) sowie der „Verordnung 
zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie auf dem 
Gebiet des Umweltrechts sowie zur Änderung umwelt-
rechtlicher Vorschriften“ vom 9. 11. 2010 (BGBl. I 
S. 1504). Er regelt insbesondere die Anforderung an die 
Qualität von Stellen für die Probenahme und Untersu-
chung von

–  Klärschlamm nach § 3 Absatz 5 und 6 Klärschlamm-
verordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912), die 
zuletzt durch Artikel 5 Absatz 12 des Gesetzes vom 
24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) geändert worden 
ist,

–  Boden nach § 3 Absatz 2 Klärschlammverordnung 
und § 9 Absatz 2 Bioabfallverordnung vom 21. Sep-
tember 1998 (BGBl. I S. 2955), die zuletzt durch Arti-
kel 1 u. Artikel 4 der Verordnung vom 23. April 2012 
(BGBl. I S. 611) geändert worden ist

–  Bioabfall nach § 3 Absatz 8 und § 4 Absatz 9 Bioab-
fallverordnung,

–  Altholz nach § 6 Absatz 6 Altholzverordnung vom 15. 
August 2002 (BGBl. I S. 3302), die zuletzt durch Arti-
kel 5 Absatz 26 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212) geändert worden ist sowie

–  Altöl nach § 5 Absatz 2 Altölverordnung, in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16. April 2002 
(BGBl. I S. 1368), die zuletzt durch Artikel 5 Absatz 
14 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212) 
geändert worden ist.

2
Zuständigkeit

Die Untersuchungsstellen bedürfen der Bestimmung 
durch die zuständige Behörde. Es dürfen nur Stellen be-
stimmt werden, die für diese Aufgaben vom Landesamt 
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) no-
tifi ziert sind.

Die Notifi zierung erfolgt nach Feststellung der erforder-
lichen Fachkunde, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und 
gerätetechnischen Ausstattung durch das LANUV. Sie 
erfolgt nur für Stellen mit Geschäftssitz in Nordrhein-
Westfalen und für Stellen, die ihre Tätigkeit in Nord-
rhein-Westfalen ausüben wollen und keinen Geschäfts-
sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.

3
Anforderung an die Untersuchungsstelle

Die Untersuchungsstelle muss über ein Qualitätsma-
nagementsystem nach DIN EN ISO/IEC 17025 unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen des Fachmoduls Ab-
fall der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Abfall in der 
jeweils gültigen Form verfügen. Dieses ist über eine ent-
sprechende Akkreditierung durch die Deutsche Akkredi-
tierungsstelle (DAkkS) nachzuweisen. Untersuchungs-
stellen mit eingeschränktem Untersuchungsumfang, die 
ausschließlich regional tätig werden, können ihre 
Kompetenz im Rahmen einer Begutachtung durch das 
 LANUV nachweisen.

Die Untersuchungsstelle ist verpfl ichtet

–  die vorgeschriebenen Probenahme- und Untersu-
chungsverfahren einzuhalten,

–  alle erforderlichen Maßnahmen zur internen und ex-
ternen analytischen Qualitätssicherung auf eigene 
Kosten vorzunehmen und auf Anfrage dem LANUV 
nachzuweisen,

–  die von der Notifi zierung umfassten Probenahmen 
ordnungsgemäß, gewissenhaft und unparteilich durch 
ausgebildetes Personal durchführen zu lassen, das in 
das Qualitätsmanagementsystem der Stelle eingebun-
den ist,

–  die von der Notifi zierung umfassten analytischen Un-
tersuchungen in der Regel selbst im eigenen Labor 
mit eigenem Personal und eigenen Geräten durchzu-
führen. In Ausnahmefällen (z. B. nicht vorhersehbarer 
Geräteausfall) kann die Untersuchung an eine eben-
falls für diese Aufgabe notifi zierte Stelle unterverge-
ben werden. Dieses ist im Untersuchungsbericht 
deutlich anzugeben,

–  dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Mitarbeiter 
entsprechend ihren Aufgaben regelmäßig geschult 
und fortgebildet werden,

–  regelmäßig an den vorgeschriebenen Ringversuchen 
und Vergleichsuntersuchungen des LANUV teilzu-
nehmen,

–  dem LANUV unverzüglich jede gravierende Ände-
rung der Notifi zierungsvoraussetzungen anzuzeigen,

–  Mitarbeitern des LANUV jederzeit nach vorheriger 
Anmeldung den Zutritt zu ihren Laborräumen zu ge-
statten und Einblick in die zur Kontrolle der Analy-
senqualität notwendigen Unterlagen zu gewähren,

–  Probenrückstellmuster in geeigneter Form für evtl. 
Nachuntersuchungen mindestens ein Jahr aufzube-
wahren und

–  die Kosten für Begutachtungen und Ringversuche zu 
tragen.

Darüber hinaus erteilt die Untersuchungsstelle ihr Ein-
verständnis zur Weitergabe von Daten an die für die No-
tifi zierung zuständigen Stellen der anderen Bundeslän-
der und ggf. an die zuständige Akkreditierungsstelle.
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4
Verfahren

Die Notifi zierung erfolgt auf Antrag nach Feststellung 
der erforderlichen Fachkunde, Unabhängigkeit, Zuver-
lässigkeit und gerätetechnischen Ausstattung durch das 
LANUV.

Die Notifi zierung wird nur erteilt, wenn der Antragstel-
ler die Kompetenz für sämtliche Untersuchungsparame-
ter eines oder mehrerer Teilbereiche des jeweils gültigen 
Fachmoduls Abfall nachgewiesen hat. Sind für einen 
Untersuchungsparameter mehrere Verfahren angegeben, 
so muss mindestens eines beherrscht werden.

Die Notifi zierung ist auf höchstens 5 Jahre zu befristen. 
Während der Notifi zierungsdauer ist jeder Standort der 
Untersuchungsstelle mindestens einmal im Rahmen ei-
nes Wiederholaudits zu begutachten.

Untersuchungsstellen, die durch das LANUV notifi ziert 
wurden, werden in der länderübergreifenden Datenbank 
ReSyMeSa (http://www.luis.brandenburg.de/resymesa/) 
veröffentlicht. 

5
Widerruf

Die Notifi zierung kann vom LANUV eingeschränkt oder 
widerrufen werden, wenn gravierende Mängel festge-
stellt werden. Dies sind:

–  Nichteinhaltung erteilter Aufl agen des Notifi zie-
rungsbescheides,

–  Wegfall wesentlicher Notifi zierungsvoraussetzungen,

–  Wiederholte nicht erfolgreiche oder fehlende Teil-
nahme an den vom LANUV vorgeschriebenen Ring-
versuchen oder Vergleichsuntersuchungen,

–  Überwiegend fehlerhafte Analytik an einem vorge-
schriebenen Ringversuch, d. h. mehr als zwei Drittel 
der Ergebnisse der benötigten Proben-Parameter-
Kombinationen liegen außerhalb der Toleranzgren-
zen,

–  Wiederholte fehlerhafte Analytik (dreimal in Folge) 
desselben Untersuchungsparameters trotz insgesamt 
erfolgreicher Teilnahme,

–  Fehlende, unvollständige oder fehlerhafte Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen,

–  Übernahme von Aufträgen, bei denen die Unabhän-
gigkeit nicht gewährleistet ist.

6
Aufhebung von Erlassen

–  Die Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz vom 19. 8. 2009 (MBl. NRW. S.422),

–  der Erlass zur Bestimmung von Untersuchungsstellen 
zur Bioabfall-Verordnung des Ministeriums für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 
31. 3. 1999 (n.v.) IV A 3 – 915-24305/1, sowie

–  der Erlass zum Vollzug der Altholzverordnung des 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz vom 15. 2. 2003 
(n.v.) IV A 3 – 915-24305/4

werden aufgehoben.

Hinweis:
Dieser Erlass ersetzt die Regelungen

–  der Nummer 2 des RdErl. des Ministeriums für Um-
welt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 
27. 4. 1995 (MBl. NRW. S.674, SMBl. NRW. 74),

–  der Nummer 4.2 des RdErl. des Ministeriums für Um-
welt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz vom 14. 2. 2002 (MBl. NRW. S.458, SMBl. 
NRW. 74).

7
Übergangsregelung

Die bisherige gesonderte Regelung über die Zulassung 
von Bodenprobenehmern nach Klärschlammverordnung 
gemäß Nummer 2 des unter Nummer 6 genannten RdErl. 

vom 27. 4. 1995 entfällt. Die Zulassung zur Bodenprobe-
nahme ist mit diesem Erlass an eine anerkannte Unter-
suchungsstelle gebunden. Die bisher erteilten Zulas-
sungszertifi kate behalten jedoch noch ihre Gültigkeit bis 
zur zuletzt erteilten Zulassungsfrist. Für Probenehmer, 
deren Zulassung mit Ablauf des Jahres 2012 abläuft, 
kann auf Antrag noch eine einmalige Verlängerung um 3 
Jahre gewährt werden. 

8
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung 
in Kraft. Er tritt am 31. 12. 2017 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 691

74
Verwaltungsvorschriften 

zum Vollzug der Verordnung über die
Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaft-

lich, forstwirtschaftlich 
und gärtnerisch genutzten Böden (Bioabfallver-

ordnung – BioAbfV)
RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, 

Umwelt, Landwirtschaft,
Natur und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen – IV-3 958.02
v. 9. 10. 2012

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
v. 14. 2. 2002 (MBl. NRW. S. 458, SMBl. NRW. 74) wird 
wie folgt geändert:

1. Nummer 4.2 wird aufgehoben.

2. Nummer 4.3 wird Nummer 4.2.

Dieser RdErl. tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung 
in Kraft. 

– MBl. NRW. 2012 S. 692

74
Verwaltungsvorschriften 

zum Vollzug der Klärschlammverordnung 
(AbfKlärV)

RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft,

Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen – IV-3 958.02

v. 9. 10. 2012

Der RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung 
und Landwirtschaft v. 27. 4. 1995 (MBl. NRW. S. 674, 
SMBl. NRW. 74) wird wie folgt geändert:

Die Nummern 2 bis 2.3 werden wie folgt gefasst:

„2
Die Bestimmung von Untersuchungsstellen für Klär-
schlämme und Böden richtet sich nach dem RdErl. d. 
Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz v. 8. 10. 2012 
(SMBl. NRW. 74).“

Dieser RdErl. tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung 
in Kraft

– MBl. NRW. 2012 S. 692
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751
Richtlinie über die Gewährung 

von Zuwendungen aus dem Programm Rationelle 
Energieverwendung, Regenerative Energien 

und Energiesparen 
progres.nrw-Programmbereich KWK 

(Förderung von KWK-Anlagen und KWK 
bezogenen Maßnahmen)

RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz

– VII 5 – 37.60 –
v. 19. 10. 2012

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

Ziel dieser Richtlinie ist die Förderung von Kraft-
Wärme-Kopplungs(KWK)-Anlagen bis zu einer elektri-
schen Leistung von 50 kW. Weiterhin werden KWK be-
zogene Maßnahmen unterstützt, die zu einer verbesser-
ten Energieausnutzung führen und deren zuwendungsfä-
higes Investitionsvolumen  50.000 € nicht übersteigt.

1.2

Im Interesse der Zielsetzungen des Förderprogramms 
werden die Fördersätze, die technischen Anforderungen 
sowie die Programmumsetzung regelmäßig überprüft 
und bei Bedarf gegebenenfalls kurzfristig angepasst.

1.3

Das Land gewährt Zuwendungen auf der Grundlage die-
ser Richtlinie und nach Maßgabe insbesondere folgender 
Regelungen in der jeweils geltenden Fassung der

–  §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung sowie den da-
zugehörigen Verwaltungsvorschriften zur Landes-
haushaltsordnung.

–  Richtlinie 2006/111/EG der Kommission vom 16. No-
vember 2006 über die Transparenz der fi nanziellen 
Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den 
öffentlichen Unternehmen sowie über die fi nanzielle 
Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (ko-
difi zierte Fassung), (ABl. L 318 vom 17. 11. 2006, 
S. 17).

–  Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 
6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit be-
stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsa-
men Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-
Vertrag (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung 
(AGVO)), (ABl. L 214 vom 9. 8. 2008, S. 3).

–  Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 
15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 
87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen, 
(ABl. L 379 vom 28. 12. 2006, S. 5), (De-minimis-Ver-
ordnung).

Bei einer Gewährung einer Zuwendung aus EU-Mitteln 
gelten darüber hinaus die entsprechenden Regelungen:

–  Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kommission vom 
8. Dezember 2006 zur Festlegung von Durchfüh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
des Rates mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds 
und der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über den Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung, (ABl. L 371 
vom 27. 12. 2006, S.1), in der jeweils geltenden Fas-
sung,

–  Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999, 
(ABl. L 210 vom 31. 7. 2006, S.1), in der jeweils gelten-
den Fassung,

–  Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. 
Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1260/1999, (ABl. L 210 vom 31. 7. 2006, S. 25), in 
der jeweils geltenden Fassung,

1.4
Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde auf Grund ihres pfl ichtgemäßen Ermes-
sens im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.

2
Gegenstand der Förderung

Gefördert werden die in Zusammenhang mit dem Vorha-
ben stehenden Ausgaben für die Errichtung bzw. Durch-
führung von:

2.1
hocheffizienten dezentralen KWK-Anlagen bis 50 kWel.

2.2
Stromgeführten KWK-Anlagen bis 50 kWel, die über eine 
Informations- und Kommunikationstechnik verfügen, 
um Signale des Strommarktes (Stromengpass) zu emp-
fangen und technisch in der Lage sind, automatisiert da-
rauf zu reagieren.

KWK-Anlagen größer 3 kWel müssen über einen Wärme-
speicher verfügen, welcher für eine Kapazität von min-
destens 0,3 m3 Wasseräquivalent pro Kilowatt der instal-
lierten elektrischen Leistung der angeschlossenen KWK-
Anlage ausgelegt ist.

2.3
Verbesserung vorhandener dezentraler KWK-Anlagen 
und Nachrüstung vorhandener Anlagen der ungekoppel-
ten Strom- oder Wärmeerzeugung jeweils bis 50 kWel zu 
hocheffizienten KWK-Anlagen.

2.4
KWK bezogenen Maßnahmen.

2.4.1
Wärmeübergabestationen, Hausanschlüsse.

2.4.2
Sorptionskälteanlagen mit einer Kälteleistung kleiner 50 
kW zur Nutzung von Wärme aus KWK-Prozessen mit ei-
nem Wärmeverhältnis von mindestens 0,7.

2.5
Demonstrationsvorhaben neuartiger KWK-Anlagen, un-
abhängig von der Leistungsgrenze, die in der Marktein-
führung stehen.

2.6
Besonderen Anlagen, Systeme und Einrichtungen zur 
Errichtung von KWK-Anlagen mit erhöhtem Innovati-
onsgrad oder außerordentlichem Multiplikatoreffekt 
nach besonderer Prüfung durch die Bewilligungsstelle 
oder nach Zustimmung durch das MKULNV.

2.7
Umweltstudien auf Basis der Landesstudie „Potenzialer-
hebung von Kraft-Wärme-Kopplung in Nordrhein-West-
falen“, welche das Ziel haben, zur Energieeinsparung 
eine KWK- Ausbaustrategie für Städte, Gemeinden oder 
Regionen sowie Industrieunternehmen und Energiever-
sorger zu entwickeln.

3
Zuwendungsempfänger

3.1
Antragsberechtigt sind Unternehmen, insbesondere 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gemäß der De-
fi nition in Anhang I der Allgemeinen Gruppenfreistel-
lungsverordnung (AGVO), die ihren Sitz oder Sitz der 
Betriebsstätte in Nordrhein – Westfalen haben. Hierzu 
zählen auch Contractoren. Unternehmen, die keine KMU 
gemäß Anhang I AGVO sind, können nur dann eine För-
derung nach AGVO erhalten, wenn sie den Anreizeffekt 
der beantragten Förderung gemäß Artikel 8 AGVO nach-
weisen.

3.2
Entsprechend Artikel 1 Nummer 6 a der AGVO ist eine 
Zuwendung auf Grundlage dieser Richtlinie ausgeschlos-
sen für Unternehmen, die einer Rückforderungsanord-
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nung aufgrund einer früheren Entscheidung der Europä-
ischen Kommission zur Feststellung der Rechtswidrig-
keit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Ge-
meinsamen Markt nicht Folge geleistet haben.

4
Zuwendungsvoraussetzungen

4.1
Gefördert werden Vorhaben in Nordrhein-Westfalen. 

4.2
Es werden nur Vorhaben gefördert, mit denen vor Ertei-
lung eines Zuwendungsbescheides noch nicht begonnen 
wurde. Als Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Ab-
schluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe-
rungs- oder Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaß-
nahmen gelten Planung, Baugrunduntersuchung, Grund-
erwerb und Herrichten des Grundstücks (z. B. Gebäude-
abbruch, Planieren) nicht als Beginn des Vorhabens, es 
sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung. 

4.3
Öffentlich-rechtliche Genehmigungen, die zur Durchfüh-
rung des Vorhabens erforderlich sind, sollen mit Antrag-
stellung eingereicht werden; sie müssen der Bewilligungs-
stelle vor Erlass des Zuwendungsbescheides vorliegen.

4.4
Zuwendungsfähig sind fabrikneue Investitionsgüter, 
(nach den Nummern 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 und 2.6 dieser 
Richtlinie), die im Rahmen der Zweckbindungsfrist im 
Eigentum des Antragstellers/ Zuwendungsempfängers 
verbleiben und zweckentsprechend verwendet werden. 

4.5
Bei der Maßnahme darf es sich weder um eine Reparatur 
oder Ersatzteilbeschaffung noch um eine gesetzlich vor-
geschriebene oder behördlich angeordnete Maßnahme 
handeln.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Die Zuwendung bei Antragsberechtigung gemäß Num-
mer 3.1 erfolgt auf Antrag durch Zuschüsse im Sinne von 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a AGVO oder als De-mini-
mis-Beihilfe im Rahmen einer Projektförderung.

5.2
Die Gesamtförderung (auch unter Einbeziehung der Ku-
mulierung mit anderen staatlichen Förderungen) darf 
die nach europäischen Beihilferegelungen maximal zu-
lässige Grenze nicht überschreiten. 

Bei Unternehmen, die gemäß der De-minimis-Verord-
nung der Europäischen Kommission gefördert werden, 
beträgt die Förderhöchstgrenze 200.000 € unter Berück-
sichtigung etwaiger weiterer Förderungen aus den zwei 
vorausgegangenen Steuerjahren. Bei Unternehmen, die 
nicht nach der De-minimis-Verordnung der Europäi-
schen Kommission gefördert werden, kann die Förde-
rung nach der AGVO gewährt werden.

5.3
Zuwendungsfähige Ausgaben für Fördermaßnahmen, die 
nach der AGVO gefördert werden sollen, sind – mit Aus-
nahme der Umweltstudien gemäß Artikel 24 – die im 
Vergleich zur Referenzinvestition anfallenden Investiti-
onsmehrausgaben. 

5.4
Für Vorhaben nach Nummer 2.1 und 2.2 dieser Richtli-
nie gilt: 

Anlagengröße Förderhöhe
≤ 1 kWel   1.500 €
≤ 4 kWel   1.500 € + 300 €/kWel

≤ 10 kWel   2.400 € + 100 €/kWel

≤ 20 kWel   3.000 € + 50 €/kWel

≤ 30 kWel   7.000 € + 500 €/kWel

≤ 40 kWel 12.000 € + 300 €/kWel

≤ 50 kWel 15.000 € + 200 €/kWel

Die Zuwendung erfolgt gemäß Artikel 22 AGVO oder 
De-minimis-Verordnung.

5.5
Für Vorhaben nach 2.3 dieser Richtlinie gilt: 

Bis zu 45 Prozent der in Zusammenhang mit dem Vorha-
ben zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Beihilfeintensi-
tät kann für kleine Unternehmen um 20 Prozentpunkte 
und für mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte er-
höht werden. Die Förderung erfolgt gemäß Artikel 22 
AGVO oder De-minimis-Verordnung.

5.6
Für Vorhaben nach Nummer 2.4.1 dieser Richtlinie gilt: 

–  1.500 € bei einer Anschlussleistung bis zu 25 kW

–  1.000 € bei einer Anschlussleistung über 25 kW. 

Die Zuwendung erfolgt gemäß De-minimis-Verordnung 
und zwar jeweils nur einmal je Übergabestation und je 
Gebäude. Die bereitgestellte Wärme muss:

a)  zu einem  Anteil von mindestens 15 Prozent aus Er-
neuerbaren Energien oder

b)  zu mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung 
von  Abwärme oder

c)  zu mindestens 50 Prozent aus KWK-Anlagen oder

d)  zu mindestens 50 Prozent durch eine Kombination 
der in den Buchstaben a bis c genannten Maßnahmen 
stammen.

5.7
Für Vorhaben nach Nummer 2.4.2 dieser Richtlinie gilt:

Anlagengröße Förderhöhe
≤ 15 kWKälte 7.500 €
≤ 25 kWKälte 7.500 € + 250 €/kWKälte 

> 25 kWKälte 10.000 € + 150 €/kWKälte

Die Zuwendung erfolgt gemäß De-minimis-Verordnung.

5.8
Für Vorhaben nach Nummer 2.5 und 2.6 dieser Richtli-
nie gilt: 

Bis zu 45 Prozent, unabhängig von Leistung und Investi-
tionsvolumen, der in Zusammenhang mit dem Vorhaben 
zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Beihilfeintensität 
kann für kleine Unternehmen um 20 Prozentpunkte und 
für mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht 
werden. Die Zuwendung erfolgt gemäß Artikel 22 AGVO 
oder De-minimis-Verordnung.

5.9
Für Vorhaben nach Nummer 2.7 dieser Richtlinie gilt: 

Bis zu 50 Prozent, unabhängig von Leistung und Investi-
tionsvolumen, der in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Vorhaben zuwendungsfähigen Ausgaben gemäß Ar-
tikel 24 der AGVO. Die Beihilfeintensität kann für kleine 
Unternehmen um 20 Prozentpunkte und für mittlere Un-
ternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden. Beihil-
fefähig sind die Kosten der Studie.

Unternehmen, welche Umweltstudien für Städte, Ge-
meinden oder Regionen erstellen, erhalten eine Förde-
rung bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausga-
ben. Die Zuwendung erfolgt gemäß De-minimis-Verord-
nung.

5.10
Die Zuwendungen nach dieser Richtlinie sind mit ande-
ren staat lichen Zuwendungen kumulierbar, soweit sie 
nicht aus Programmen des Landes NRW stammen und 
das Zweifache der Zuwendung aus diesem Förderpro-
gramm für jede geförderte Anlage und die beihilferecht-
lichen Förderhöchstgrenzen insgesamt nicht überschrit-
ten werden.

6
Defi nitionen

6.1
KWK-Anlagen im Sinne dieser Richtlinie sind Dampf-
turbinen-Anlagen (Gegendruckanlagen, Entnahme- und 
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Anzapfkondensationsanlagen), Gasturbinen-Anlagen 
(mit Abhitzekessel oder mit Abhitzekessel und Dampf-
turbinen-Anlage), Verbrennungsmotoren-Anlagen, Stir-
ling-Motoren, Dampfmotoren-Anlagen, ORC (Organic 
Rankine Cycle)-Anlagen sowie Brennstoffzellen-Anla-
gen, in denen Strom und Nutzwärme erzeugt werden.

6.2
Hocheffiziente KWK-Anlagen im Sinne dieser Richtlinie 
müssen den Kriterien in Anhang III der Richtlinie 2004/8/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Februar 2004 über die Förderung einer am Nutzwärmebe-
darf orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebin-
nenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG, 
(ABl. L 52 vom 21. 2. 2004, S. 50), entsprechen und auch 
den harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerten der 
Entscheidung 2007/74/EG der Kommission vom 21. De-
zember 2006, (ABl. 32 vom 6. 2. 2007, S. 183), genügen. 

6.3
Mehrere unmittelbar miteinander verbundene kleine 
KWK-Anlagen an einem Standort gelten grundsätzlich 
als eine KWK-Anlage. 

6.4
Nutzwärme ist die aus einem KWK-Prozess ausgekop-
pelte Wärme, die außerhalb der KWK-Anlage für die 
Raumheizung, die Warmwasserbereitung, die Kälteer-
zeugung oder als Prozesswärme verwendet wird.

6.5
Der Gesamtnutzungsgrad einer KWK-Anlage ist die 
Summe von thermischem und elektrischem Nutzungs-
grad über die Zeitdauer eines Jahres. Der thermische 
und elektrische Nutzungsgrad wird nach VDI 3985 Teil 
A Pkt. 1.2 (Ausgabe März 2004) berechnet.

6.6
Sorptionskälteanlagen sind Ab- und Adsorptionsanlagen 
sowie Diffusionsabsorptionskälteanlagen.

6.7
Das Wärmeverhältnis (ζ) ist der „Wirkungsgrad“, der die 
Kälteleistung Q0 zur aufgewendeten Heizleistung QHW in 
Beziehung setzt:

HW

0
Q
Q

.

(Zum Nachweis sind die technischen Unterlagen des An-
lagenherstellers beizufügen.)

6.8
Unter KWK bezogenen Maßnahmen werden Maßnahmen 
verstanden, welche die Effizienz von KWK-Anlagen ver-
bessern. Hierzu zählen auch Maßnahmen zur Steigerung 
des KWK-Anteils in Fernwärmenetzen.

7
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

7.1
Eine Förderung von KWK-Anlagen erfolgt nur, wenn 
keine bereits bestehende Fernwärmeversorgung aus 
KWK-Anlagen verdrängt wird.

7.2
Sämtliche mit dem Antrag oder im weiteren Verfahren 
eingereichten Unterlagen stehen der Bewilligungsbe-
hörde insbesondere auch für Veröffentlichungszwecke 
zur Verfügung. 

7.3
Mit der Antragstellung ist das Einverständnis zu erklä-
ren, dass alle im Zusammenhang mit der Förderung be-
kannt gewordenen Daten von der Bewilligungsbehörde 
oder der von ihr beauftragten Stelle auf Datenträger ge-
speichert werden. Darüber hinaus dürfen sie von ihnen 
oder in ihrem Auftrag für Zwecke der Statistik und der 
Erfolgskontrolle für die Wirksamkeit des Förderpro-
gramms ausgewertet werden. Die Erklärung beinhaltet 
ferner das Einverständnis mit der Veröffentlichung der 
Auswertungsergebnisse und deren Weiterleitung an den 
nordrhein-westfälischen Landtag und an Einrichtungen 
des Landes, des Bundes und der Europäischen Union.

7.4
Der Zuwendungsbescheid wird widerrufen, wenn mit 
der Durchführung des Vorhabens nicht innerhalb von 
sechs Monaten ab Bekanntgabe des Bescheides in we-
sentlichen Teilen begonnen worden ist; wesentlich ist 
eine rechtsverbindliche, projektbezogene Auftragsver-
gabe über mindestens 20 v. H. der zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben. 

8
Verfahren

8.1
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung ist bei der 
Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6 Bergbau und 
Energie in NRW, Goebenstraße 25 in 44135 Dortmund, 
zu stellen. Antragsvordrucke sind dort erhältlich.

8.2
Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Goebenstraße 
25 in 44135 Dortmund. Die Bezirksregierung Arnsberg 
ist auch zuständig für das Anforderungs-, Auszahlungs-, 
das Verwendungsnachweis- und das Aufhebungsverfah-
ren.

8.3
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der 
Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des 
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der ge-
währten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften 
zu § 44 Landeshaushaltsordnung, sowie die besonderen 
Bestimmungen, die sich aus der Finanzierung der Zu-
schüsse aus dem Ziel 2- Programm (EFRE) ergeben.

9
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung 
in Kraft und tritt zum 31. 12. 2017 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2012 S. 693

791
Richtlinien

über die Gewährung von Zuwendungen 
im Vertragsnaturschutz 

(Rahmenrichtlinien Vertragsnaturschutz)
RdErl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz
 – III 4 – 942.00.00 –

v. 11. 10. 2012

Der RdErl. des Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
1. 8. 2008 (MBl. NRW. S. 235, SMBl. NRW 791), zuletzt 
geändert durch RdErl. vom 1. 5. 2010 (MBl. NRW. S.575) 
wird wie folgt geändert:

1.  In Nummer 2.1.1 erster Spiegelstrich wird die Angabe 
„§ 62 LG“ durch die Angabe „§ 30 BNatSchG“ er-
setzt.

2.  In Nummer 5.3.1 Satz 1 wird die Angabe „§ 62 LG“ 
durch die Angabe „§ 30 BNatSchG“ ersetzt.

3.  In Nummer 6.5.1 wird die Angabe „§ 62 LG“ durch 
die Angabe „§ 30 BNatSchG“ ersetzt. 

4.  An die Nummer 7.2.1 wird folgender Satz angefügt:

  „Die Rückzahlung kann entfallen, wenn die geför-
derte Fläche während des gesamten Verpfl ichtungs-
zeitraums um weniger als 10% verringert wird; dies 
gilt auch, wenn die geförderte Fläche aus anderen als 
in Satz 1 genannten Gründen verringert wird.“ 

5.  In Nummer 8.5.6.2.1 werden im zweiten und im drit-
ten Spiegelstrich jeweils die Angabe „§ 62 LG NRW„ 
durch die Angabe „§ 30 BNatSchG“ ersetzt.

6.  In Nummer 8.5.6.2.2 letzter Spiegelstrich wird die 
Angabe „§ 62 LG NRW“ durch die Angabe „§ 30 
BNatschG“ ersetzt.
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7.  In Nummer 11 wird die Jahreszahl „2012“ durch die 
Zahl „2018“ ersetzt. 

Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2012 in 
Kraft. 

– MBl. NRW. 2012 S. 695

III.

Sitzungen der Fachausschüsse 
des Verwaltungsrates der VRR AöR

Bek. d. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR
 v. 30. 10. 2012

Zur Vorbereitung auf die Sitzung des Verwaltungsrates 
der VRR AöR am 12. Dezember 2012 fi nden folgende Sit-
zungen der Fachausschüsse statt:

Ausschuss für Tarif und Marketing
Donnerstag, 29. November 2012, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20

Ausschuss für Verkehr und Planung
Donnerstag, 06. Dezember 2012, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum 2.20

Ausschuss für Investitionen und Finanzen
Freitag, 07. Dezember 2012, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum 2.20

Die Tagesordnung für die Sitzung des Verwaltungsrates 
am 12. Dezember 2012 wird in Kürze öffentlich bekannt 
gemacht.

Essen, den 30. Oktober 2012 

Ulrich  H a l l e r

– MBl. NRW. 2012 S. 696

Tagesordnung für die 
14. KDN-Verbandsversammlung 

Bek. d. KDN – Dachverband kommunaler 
IT-Dienstleister

v. 5. 11. 2012

Ort und Datum der Besprechung:

22. 11. 2012, 14:00 Uhr 

krz Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe
Am Lindenhaus 21
32657 Lemgo

Verteiler:

Verbandsmitglieder der KDN-Verbandsversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Sitzung der KDN-Verbandsversammlung schlage 
ich hiermit folgende Tagesordnung vor:

TOP 1 Begrüßung

TOP 2 Genehmigung der Niederschrift vom 31. 5. 2012

TOP 3 Aufnahme neuer Mitglieder

TOP 4 Beschluss zum Jahresabschluss 2011

TOP 5  Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das 
 Geschäftsjahr 2012

TOP 6 Satzungsänderung

TOP 7  Richtlinie für das Verbot der Annahme von 
 Vergünstigungen

TOP 8  Beitritt zur GVV-Kommunalversicherung 
VVaG

TOP 9 KDN Wirtschaftsplan 2013

TOP 10 AKDN-sozial Wirtschaftsplan 2013

TOP 11  Nachbesetzung des Betriebsausschusses 
AKDN-sozial

TOP 12  Memorandum des KDN Dachverbandes zur Zu-
kunft der kommunalen IT in Nordrhein-West-
falen 

TOP 13  Einrichtung der Landeskonferenz der kommu-
nalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen

TOP 14 Bericht Erprobungsraum Rheinland 

TOP 15 Terminplanung 2013

TOP 16  Verabschiedung des stellv. Verbandsvorstehers 
Heinz Köhler

TOP 17 Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

gez. Wolfgang  F u c h s

(Vorsitzender der Verbandsversammlung)
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